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Aus den Gründen:
Charakter und Schwere der vom Angeklagten begangenen 
Straftat erfordern den Ausspruch einer Freiheitsstrafe und 
den Entzug der Fahrerlaubnis von mehr als zwei Jahren. Das 
Bezirksgericht hätte dem Protest deshalb den. Erfolg nicht 
versagen dürfen.

Der mit der Verkehrsrechtsprechung verfolgte Zweck, zu 
einer hohen Verkehrs- und Rechtssicherheit und zur Durch
setzung von Ordnung und Disziplin im Verkehrsgeschehen 
beizutragen, Verkehrsunfällen vorzubeugen, damit insbeson
dere Leben und Gesundheit von Menschen zu schützen und 
Gesetzesverletzer zu verantwortungsbewußtem Verhalten an
zuhalten, bedingt, auf wirksame Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit zu erkennen. Das entscheidende 
Kriterium hierfür ist die Tatschwere. Bezogen auf Straftaten 
nach § 196 Abs. 1 und 2 StGB ergibt sich daraus, daß in der 
Regel Freiheitsstrafen auszusprechen sind, wenn ein Mensch 
getötet wurde und der Grad der Schuld des Täters sehr hoch 
ist. Allein positive Persönlichkeitsumstände rechtfertigen un
ter derartigen Voraussetzungen eine Verurteilung auf Be
währung nicht (Urteile des Obersten Gerichts vom 27. Juli 
1978 - 3 OSK 12/78 - [OG-Informationen 1978, Nr. 6, S. 57]; 
vom. 9. September 1983 - 3 OSK 15/83 - [NJ 1983, Heft 12, 
S. 50ІЭД; vom 1. März 1984 — 3 OSK 2/84 — [OG-Informationen 
1984, Nr. 4, S. 26]; vom 19. Juni 1985 - 3 OSK 7/85 - [NJ 1985, 
Heft 11, S. 473]; 12. Plenartagung des Obersten Gerichts zur 
Rechtsprechung der Gerichte in Strafsachen im Zusammen
hang mit dem Verkehrs- und Transportgeschehen vom 23. Ok
tober 1985, OG-Informationen 1985, Nr. 5, S. 3 ff.).

Der vom Angeklagten verursachte Verkehrsunfall war so
wohl hinsichtlich der Folgen als auch der subjektiven Um
stände von erheblicher Schwere. Es wurde ein Mensch getö
tet, ein Kind, das nicht die geringsten Bedingungen für das 
Fehlverhalten des Angeklagten gesetzt hatte. Es stand relativ 
weit entfernt von der Fahrbahn, fühlte sich sicher, durfte 
sich auch absolut sicher vor Gefahren fühlen und sah in einer 
für Kinder typischen Weise dem Baugeschehen zu. Die Straf
tat erhält durch diese Umstände ein besonderes Gepräge und 
ist dadurch im hohen Maße geeignet, Eltern und Kinder zu 
verunsichern und ihr Gefühl der Geborgenheit in der Öffent
lichkeit zu beeinträchtigen.

Allein auf die Verletzung elementarer Grundforderungen 
durch den Angeklagten ist das tragische Geschehen zurück
zuführen — auf sein mangelhaftes Verantwortungsbewußt
sein, seine Disziplinlosigkeit und Unaufmerksamkeit beim 
beabsichtigten Wenden des Fahrzeugs. Wenn er sich dieser 
Pflichtverletzung auch nicht bewußt war, ist seine Schuld 
dennoch sehr hoch. Nicht durch einen Umstand war es ihm 
erschwert, sich der Fahrstrecke, die er gewählt hatte, zuzu
wenden und das Kind wahrzunehmen. Es bestanden keine 
Sichteinschränkungen, Fahrzeugverkehr war nicht vorhan
den, er wurde nicht abgelenkt, auf ein plötzliches, unerwar
tetes Ereignis oder Hindernis brauchte er nicht zu reagieren, 
und auch aus anderen Gründen war seine Leistungsfähigkeit 
nicht gemindert. Von nicht unwesentlicher Bedeutung ist 
außerdem, daß es sich bei dem Standort des Kindes nicht 
etwa um unwegsames Gelände handelte, auf dem Menschen 
nicht oder kaum zu erwarten gewesen wären. Die einseitige 
Hinwendung auf Fahrzeugverkehr war schon deshalb beson
ders leichtsinnig. Hinzu kommt, daß die Anwesenheit eines 
Kindes am Unfallort nicht ungewöhnlich war, denn er stand 
im engen örtlichen Zusammenhang mit der Baustelle. Es war 
üblich, daß sich Kinder von der Baustelle, von Baggerarbei
ten, Entladung von Fahrzeugen usw. angezogen fühlten und 
sich deshalb häufig dort aufhielten. Auch zur Tatzeit war 
außer dem getöteten Kind zumindest noch der 7jährige A. 
eine längere Zeit im Bereich der Baustelle und damit in der 
nahen Umgebung der vom Angeklagten gefahrenen Weg
strecke.

Aus der Gesamtheit dieser die Schuld charakterisierenden 
und bestimmenden Umstände ist zu schlußfolgern, daß das 
rechtswidrige Verhalten des Angeklagten nicht nur aus Un
diszipliniertheit und ungefestigtem Verantwortungsbewußt
sein schlechthin resultiert, sondern Ausdruck einer schwer
wiegenden Mißachtung der gesellschaftlichen Disziplin ist.

Angesichts der Gesamtheit der Tatumstände war eine Ver-
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urteilung auf Bewährung, demzufolge auch die Zurückwei
sung des Protestes, nicht gerechtfertigt.

Aus diesen Gründen war das Urteil des Bezirksgerichts 
in Übereinstimmung mit dem Antrag des Vertreters des Ge
neralstaatsanwalts der DDR aufzuheben und die Sache zur 
erneuten Entscheidung über den Protest an das Rechtsmittel
gericht zurückzuverweisen (§§ 321 Abs. 1, 322 Abs. 3 StPO). 
Als der Tatschwere und den Persönlichkeitsumständen des 
Angeklagten angemessene Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit hat das Bezirksgericht auf eine Freiheits
strafe von etwa 1 Jahr und 3 Monaten und einen bei etwa 
3 Jahren liegenden Entzug der Fahrerlaubnis zu erkennen.


